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Pressemitteilung 

 
Fristverlängerung für Grenzgänger   

Die Frist für die Einreise von Grenzgängern mit systemrelevanten Berufen wurde bis 

Donnerstag 24 Uhr verlängert. Das Landratsamt arbeitet mit Hochdruck an der Bearbeitung 

der Bescheinigungen 

 

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen macht darauf aufmerksam, dass die Frist für die 

Einreise von Grenzgängern mit systemrelevanten Berufen aus dem Virusvariantengebiet Tirol bis 

Donnerstag, den 18. Februar 2021, 24.00 Uhr, verlängert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es 

ausreichend eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder z. B. auch eine Kopie des Arbeitsvertrages 

bei der Einreise nach Bayern an der Landesgrenze vorzuzeigen. Ab dem 19. Februar 2021, 0.00 

Uhr, benötigen die systemrelevanten Grenzgänger eine offizielle Bestätigung des Landratsamtes 

Garmisch-Partenkirchen. Das Landratsamt hat dafür auf seiner Internetseite unter www.lra-

gap.de/de/coronavirus.html (unter der Überschrift Grenzgänger / Grenzpendler) ein Formular bzw. 

eine Excel-Tabelle für größer Betriebe bereitgestellt. Das Landratsamt bittet die entsprechend 

ausgefüllte Datei an die E-Mail-Adresse ga-bescheid@LRA-GAP.de zu senden. Der Betrieb erhält 

dann schnellstmöglich eine entsprechende Bescheinigung per E-Mail zugesandt. Medizinische 

Berufe können auch nach diesem Datum ausnahmsweise mit einer Arbeitgeber-Bescheinigung 

bzw. einem Arbeitsvertrag einreisen. Das Landratsamt arbeitet mit Hochdruck an der Bearbeitung 

der Bescheinigungen. Das Landratsamt bittet deshalb von Anfragen zum Bearbeitungsstand 

Abstand zu nehmen. Sollte nach 24 Stunden keine Antwort eingegangen sein, bittet das 

Landratsamt den Antrag erneut zu stellen und darauf im Betreff hinzuweisen. Die Bearbeitung wird 

erleichtert, wenn die Formulare leserlich in Druckbuchstaben oder besser elektronisch ausgefüllt 

werden. Für weitere Informationen zur Einreiseregelung verweist das Landratsamt auf die 

Internetseite des Bundesinnenministeriums unter: 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-

faqs.html 

 


